
Apotheken-Notdienst
  

   

Den ärztlichen Bereitschaftsdienst vermittelt die Kassenärztliche Vereinigung 
Bayerns (KVB), Tel. Nr. 116 117.

Pflegestützpunkt: Mo. - Mi., 10.00 - 16.00 Uhr, Do.: 11.00 - 18.00 Uhr
Fr.: 10.00 - 12.00 Uhr
Tel.: 08221/95-461, Fax: 08221/95-6209, 
E-Mail: pflegestuetzpunkt@landkreis-guenzburg.de

Öffnungszeiten Rathaus Offingen:
Montag: 08.00 - 12.15 Uhr und 14.00 - 16.00 Uhr 
Dienstag: 08.00 - 12.15 Uhr
Mittwoch: 08.00 - 12.15 Uhr 
Donnerstag: 08.00 - 12.15 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr
Freitag: 08.00 - 12.15 Uhr

Erreichbarkeit und Terminvereinbarungen möglich unter:
Verwaltung: (08224) 9697 -11 rathaus@offingen.de 
Bürgeramt: (08224) 9697 -60 buergeramt@offingen.de
Bauamt: (08224) 9697 -23, -21, -36 bauamt@offingen.de
Kasse: (08224) 9697 -20, -29 kasse@offingen.de 
Kämmerei: (08224) 9697 -17, -28, -19 kaemmerei@offingen.de 
Steueramt: (08224) 9697 -16 steueramt@offingen.de 
Personalamt: (08224) 9697 -22 personalamt@offingen.de 

Öffnungszeiten/ Erreichbarkeit Standesamt:
Montag: 14.00 - 18.00 Uhr (nur nach vorheriger Terminvereinbarung)
Donnerstag: 14.00 - 18.00 Uhr (nur nach vorheriger Terminvereinbarung)
Telefonnummer: (08224) 9697 -14 standesamt@offingen.de 

Erreichbarkeit Musikschule (nur nach Terminvereinbarung):
Telefonnummer: (08224) 9697 - 11, -24 musikschule@offingen.de  

Öffnungszeiten/ Erreichbarkeit Bauhof Offingen:
Montag - Donnerstag 07.00 - 16.00 Uhr
Freitag 07.00 - 12.00 Uhr
Telefonnummer: (08224) 1016

Wasserwerk Offingen (08224)  2911
Kläranlage (08224)  7075

0160 4332873; 0171 2749690
Schule (08224) 801937
Kindergarten/-krippe Offingen (08224) 9681877
Kinderhaus Schnuttenbach 0152 59118665

Öffnungszeiten/ Erreichbarkeit Familienstützpunkt:
Montag: 09.30 - 12.30 Uhr
Donnerstag: 15.30 - 16.30 Uhr
Telefonnummer: (08224) 9681878

Notfallrettung

Ärztlicher Bereitschaftsdienst

Notfallrettung/Krankentransport: 
Für jeden Fall die passende Nummer
Nicht lebensbedrohlich krank, aber Arztpraxen zu: Tel.Nr. 116 117
Lebensbedrohliche Erkrankung oder Verdacht auf Herzinfarkt: Tel.Nr. 112
Rettungsdienst u. Krankentransport des BRK: Tel.Nr. 112; Krankenfahr-
ten (z. Dialyse, Arzt, Reha) Tel.Nr. 08221-33597, www.kvguenzburg.brk.de
Betreutes Fahren - Däubler Ambulanz GmbH 
Krankentransport, Bestrahlungs-, Dialysefahrten, (sitzend und liegend) 
24 Std.-Service: Telefon 08224/801789, www.daeubler-ambulanz.de
Feuerwehr: 112; Polizei: Notruf 110, Polizeiinspek. Burgau 08222/96900
Giftnotruf München: 089/19240
Strom: Störungshotline LEW 0800/5396380, EnBW ODR AG 07961/820
Gas: Erdgas Schwaben Günzburg 08221/36020
Notruf (Nach/Wochenende) 0800/1828384
Standort Defibrillator Offingen: Eingangsbereich Raiffeisenbank Offingen
Standort Defibrillator Gundremmingen: Eingangsbereich Rathaus
Standort Defibrillator Schnuttenbach: Schützenheim Schnuttenbach
                                                               Nordseite FFWhaus Schnuttenb.

Ambulante Kranken- und Seniorenpflege, Ökumenische Sozialstation 
im Landkreis Günzburg, Telefon (08221) 36420
Pflegedienst Ruoff/Schmidt, Hermann-Hesse-Str. 16, 89312 Günzburg
Tel. 08221/6907, Fax: 08221/2044265, www.rs-pflegedienst.de
Telefonseelsorge: 0800/1110111, 0800/1110222

Amtliche Bekanntmachungen

Verwaltungsgemeinschaft Offingen

Nr. 02- Freitag, 23. Januar 2026                    KW 04                                                  66. Jahrgang

Druck:  Altstetter-Druck GmbH

Höslerstr. 2,  86660 Tapfheim

Telefon 09070-90060

E-Mail:  offingen@altstetter.de

der Verwaltungsgemeinschaft Offingen,

des Marktes Offingen und 

der Gemeinde Gundremmingen

AMTSBLATT

Ambulante Pflege
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Müllabfuhr

Restmüll Offingen: 

Biomüll Offingen: Dienstag, 03.02.2026

Restmüll Gundremmingen: Mittwoch, 04.02.2026

Biomüll Gundremmingen: Dienstag, 03.02.2026

Blaue Vereinstonnen
Offingen: Montag, 02.02.2026

Schnuttenbach: Montag, 02.02.2026
Gundremmingen: Donnerstag, 19.02.2026

Gelbe Tonne
Offingen/Schnuttenbach, Gundremmingen: 

Freitag, 23.01.2026

Öffnungszeiten Wertstoffhof Offingen
Freitag: 14.00 - 17.00 Uhr; Samstag: 9.00 - 11.00 Uhr

Der Wertstoffhof in Offingen ist von März bis einschl. November 
auch mittwochs von 17.00 - 19.00 Uhr geöffnet.

Mittwoch, 04.02.2026

Berufsberatung für Erwachsene
Veranstaltungen im Februar 2026

Innere Stärke entwickeln - Resilienz für den Berufsalltag
Onlineveranstaltung am 03.02.2026 von 10:00 bis 10:45 Uhr
In dieser Veranstaltung zeigen wir Ihnen, wie Sie Resilienz als Schlüssel-
fähigkeit für sich nutzen können, welche persönlichen Fähigkeiten Sie dazu 
brauchen und wie Sie Resilienzfaktoren schrittweise für sich einsetzen 
können. Damit Sie gestärkt im Alltag bestehen und Ihre berufliche Leis-
tungsfähigkeit langfristig erhalten können.
Anmeldung unter: https://eveeno.com/resilienz0302

Perspektiven schaffen! - Berufliche Veränderung und (Neu-) Orientie-
rung - Onlineveranstaltung am 12.02.2026 von 17:00 bis 17:45 Uhr
Wer den Wunsch nach Veränderung im Job verspürt und sich neue beruf-
liche Perspektiven schaffen möchte, ist zur Onlineveranstaltung der Agen-
tur für Arbeit eingeladen. Wir informieren zu Trends am Arbeitsmarkt, Ein-
flüssen auf Karrierewege sowie Entwicklungen und Chancen in der Berufs- 
und Arbeitswelt und wie Sie den beruflichen Wiedereinstieg meistern 
können.
Zudem zeigen wir Ihnen Unterstützungsmöglichkeiten durch die Berufs-
beratung für Erwachsene, Möglichkeiten zur beruflichen Weiterbildung 
sowie die digitalen Angebote der Bundesagentur für Arbeit auf.
Anmeldung unter: https://eveeno.com/perspektiven1202

IT-Talent? - Jetzt Karrieremöglichkeiten entdecken
Onlineveranstaltungen am 24.02.2026 von 10:00 bis 10:45 Uhr
Wir informieren Sie über den IT-Arbeitsmarkt und Karrieremöglichkeiten 
und die verschiedenen Berufsbilder und Kompetenzprofile im IT-Bereich. 
Außerdem wird besprochen, was man bei einem Quereinstieg beachten 
muss und welche Unterstützungsmöglichkeiten die Berufsberatung für 
Erwachsene dazu bietet.
Anmeldung unter: https://eveeno.com/it2402

Technische Voraussetzungen zur Teilnahme an allen Veranstaltungen:
Regierung von Schwaben Empfehlenswert ist ein PC mit Headset, alternativ mobile Endgeräte wie 

Notebook, Tablet oder Mobiltelefon.
Den Link zur Veranstaltung erhalten Sie nach Ihrer Anmeldung.Bekanntmachung

der Sitzung des Beschwerdeausschusses für die Allge-
meinen Gemeinde- und Landkreiswahlen 2026 im Regie-
rungsbezirk Schwaben am Sonntag, den 08.März 2026 Geänderte Abgabezeiten bei der Problemmüllsammlung 
Für die Allgemeinen Gemeinde- und Landkreiswahlen 2026 im Regierungs- in Krumbach bezirk Schwaben bestimme ich als Termin für die Sitzung des Be-

Am Freitag, den 06.02.2026, kann Problemmüll in Krumbach am Parkplatz schwerdeausschusses
beim Busbahnhof in der Nattenhauser Straße erstmalig in der Zeit von Montag, den 02. Februar 2026, 13:00 Uhr
10:00 Uhr bis 12:30 Uhr abgegeben werden.im Rokokosaal der Regierung von Schwaben, 

Fronhof 10, 86152 Augsburg.
Ab Februar 2026 kommt das Problemmüllmobil vormittags und nach-Gemäß Art. 32 Abs. 4 Gemeinde- und Landkreiswahlgesetz (GLKrWG) ent-
mittags im monatlichen Wechsel. Die Sammlungen am Vormittag scheidet auf Antrag des betroffenen Wahlvorschlagträgers der Beschwer-
finden am 6. Februar, 17. April, 5. Juni, 7. August, 2. Oktober und 4. deausschuss der Regierung von Schwaben (Art. 8 GLKrWG; § 11 GLKrWO) 
Dezember von 10:00 - 12:30 Uhr statt. Die Sammlungen am Nach-bis spätestens 24:00 Uhr des 34. Tages vor dem Wahltag letztendlich über 
mittag finden am 6. März, 8. Mai, 3. Juli, 4. September und 6. die Gültigkeit des eingereichten Wahlvorschlags. Wahlleiter, Parteien oder 
November jeweils von 14:00 - 16:30 Uhr stattWählergruppen sind nicht antragsberechtigt, um andere Wahlvorschläge 

prüfen zu lassen (Nr. 18 GLKrWBek). 
Zu den Problemabfällen gehören insbesondere: Der Beschwerdeausschuss verhandelt, berät und entscheidet in öffent-
Pflanzen- und Schädlingsbekämpfungsmittel, ölhaltige Abfälle, Säuren, licher Sitzung, soweit nicht Rücksichten auf das Wohl der Allgemeinheit 
Laugen, Salze, Chemikalienreste aus dem Hobbybereich, lösemittelhaltige oder berechtigte Ansprüche Einzelner entgegenstehen. Über den Aus-
Abfälle und Substanzen, flüssige Altfarben und Lacke, Desinfektionsmittel, schluss der Öffentlichkeit wird in nichtöffentlicher Sitzung beraten und 
Holzschutzmittel, Laborchemikalien und Gifte im engeren Sinne, Abfälle mit entschieden. Die in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse sind der 
Quecksilber, Quecksilberoxidbatterien und sonstige Batterien, PCB-haltige Öffentlichkeit bekanntzugeben, sobald die Gründe für die Geheimhaltung 
Kleinkondensatoren, Haushaltsreiniger, Frostschutzmittel, Spraydosen und weggefallen sind. 
Feuerlöscher.gez. 

Gertrud Kreutmayr, Bereichsleiterin 
Vorsitzende des Beschwerdeausschusses

Notartag
im Rathaus Offingen

Der nächste Amtstag des Notariates Günzburg
im Rathaus Offingen, findet am
Montag, 23.02.2026 statt.

Bitte vereinbaren Sie Ihren Termin spätestens 2 Wochen 
im Voraus telefonisch unter der Tel.-Nr. 08221-36870.



Die Höchstmenge pro Anlieferer beträgt 60 kg bzw. 60 Liter. „Winter: Transformation und Erneuerung“ - Intuitive Malerei mit Pig-
Mit Ausnahme der Dispersionsfarbeneimer dürfen die angelieferten Behäl- menten am Samstag, 31. Januar 2026 von 9.30 bis 17 Uhr
ter einen maximalen Durchmesser von 35 cm aufweisen. Das Bildungszentrum für Familie, Umwelt und Kultur am Kloster Roggen-

burg veranstaltet am Samstag, 31. Januar 2026 von 9.30 bis 17 Uhr 
Weitere Informationen erhalten Sie unter Telefon 08221/95-456 oder im einen Kurs zu Intuitiver Pigmentmalerei. Das Thema des Malkurses lautet 
Internet unter kaw.landkreis-guenzburg.de „Winter: Transformation und Erneuerung“. So wie die Natur in der kalten 

Jahreszeit stillsteht, um Kraft für einen Neuanfang zu sammeln, so kann es 
auch für den Menschen eine Zeit der Ruhe, des Rückzugs und der Reflexion 
sein. Auf selbstgebauten Leinwänden gestalten die Teilnehmer intuitiv und 
frei.Geänderte Abgabezeiten bei der Problemmüllsammlung in 
Kursdaten: Samstag, 31. Januar 2026 von 9.30 bis 17 UhrLeipheim 
Kursgebühr pro Person inkl. Mittagessen: 89 Euro, zzgl. Materialkosten, Am Freitag, den 6. Februar 2026 kann erstmalig in der Zeit von 14:00 Uhr 
Abrechnung mit der Kursleitung; Leitung: Sabine Fuchsbis 16:30 Uhr auf dem Gelände des Wertstoffzentrums Leipheim, Schleif-
Anmeldung erforderlich unter Tel. (0 73 00) 96 11 -0 oderstraße 5, Problemmüll abgegeben werden. 
kursanmeldung@kloster-roggenburg.de
Weitere Informationen unter Ab Februar 2026 kommt das Problemmüllmobil vormittags und 
www.veranstaltungen.kloster-roggenburg.denachmittags im monatlichen Wechsel. Die Sammlungen am Nach-

mittag finden am 6. Februar, 17. April, 5. Juni, 7. August, 2. Oktober und 
 „Sanftes Yoga und das Geheimnis des Atmens“ am Samstag, 8. 4. Dezember von 14:00 - 16:30 Uhr statt. Die Sammlungen am 
Februar 2026 von 9 bis 11.30 UhrVormittag finden am 6. März, 8. Mai, 3. Juli, 4. September und 6. 
Yogaübungen haben heilsame Auswirkungen auf Geist und Körper. Am November jeweils von 10:00 - 12:30 Uhr statt.
Samstag, 8. Februar 2026 von 9 bis 11.30 Uhr bietet das Bildungszen-
trum für Familie, Umwelt und Kultur am Kloster Roggenburg mit Sabine Zu den Problemabfällen gehören insbesondere: 
Tschaffon als Yogalehrerin die Möglichkeit, sich mit heilsamen Übungen des Pflanzen- und Schädlingsbekämpfungsmittel, ölhaltige Abfälle, Säuren, 
Yogas vertraut zu machen. Im Fokus steht dabei die Verbundenheit des Laugen, Salze, Chemikalienreste aus dem Hobbybereich, lösemittelhaltige 
Körpers mit dem Atem. Eine natürliche und bewusste Atmung ist von Abfälle und Substanzen, flüssige Altfarben und Lacke, Desinfektionsmittel, 
großer Bedeutung und kann zur Kraftquelle im Alltag werden. Dieser Kurs ist Holzschutzmittel, Laborchemikalien und Gifte im engeren Sinne, Abfälle mit 
sowohl für Yoga-Neulinge als auch für Fortgeschrittene geeignet.Quecksilber, Quecksilberoxidbatterien und sonstige Batterien, PCB-haltige 
Kursdaten: Samstag, 8. Februar 2026 von 9 bis 11.30 Uhr Kleinkondensatoren, Haushaltsreiniger, Frostschutzmittel, Spraydosen und 
Kursgebühr pro Person: 19 EuroFeuerlöscher.
Leitung: Sabine Tschaffon
Anmeldung erforderlich unter Tel. (0 73 00) 96 11 -0 oderDie Höchstmenge pro Anlieferer beträgt 60 kg bzw. 60 Liter.
kursanmeldung@kloster-roggenburg.deMit Ausnahme der Dispersionsfarbeneimer dürfen die angelieferten Behäl-
Weitere Informationen unter ter einen maximalen Durchmesser von 35 cm aufweisen.
www.veranstaltungen.kloster-roggenburg.de

Weitere Informationen erhalten Sie unter Telefon 08221/95-456 oder im 
„Schmuckgestaltung“ am Samstag, 7.  Februar 2026 von 10 bis 16 UhrInternet unter kaw.landkreis-guenzburg.de
Entwerfen Sie an diesem Tag Schlupfarmbänder, Lederarmbänder, Hals-
ketten oder Ohrschmuck. Am Samstag, 7. Februar 2026 von 10 bis 16 
Uhr können Sie Ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Aus einer großen Aus-
wahl von Perlen aus Glas, Keramik, Metall, Stein etc. können die Teilneh-
menden individuelle Schmuckstücke für alle Gelegenheiten gestalten. Kurs-
leiterin Montserrat Sülzle erklärt den Umgang mit Schmuckwerkzeugen und 
verschiedene Grundmaterialien und steht den Teilnehmern unterstützend 
zur Seite.
Kursdaten: Samstag, 7. Februar 2026 von 10 bis 16 Uhr
Kursgebühr pro Person inkl. Mittagessen: 56 Euro, zzgl. Materialkosten, „Kleiner Bruder Biber“
Abrechnung mit der KursleitungFamilien-Umwelt-Nachmittag am Sonntag, 8. Februar 2026 um 14 Uhr
Leitung: Montserrat SülzleDer Biber hat seit über 60 Jahren unsere heimischen Täler wiederbesiedelt. 
Anmeldung erforderlich unter Tel. (0 73 00) 96 11 -0 oderEr renaturiert zum Nulltarif die Auenlandschaften, wenn man ihn lässt. Viele 
kursanmeldung@kloster-roggenburg.deLegenden ranken sich um den Baumeister am Fluss. Frisst er tatsächlich 
Weitere Informationen unter Fische? Warum baut er Burgen und wie kann er mit bloßen Zähnen einen 
www.veranstaltungen.kloster-roggenburg.degroßen Baum fällen? Hat das etwas mit selbstschärfenden Messern zu tun?

Das Bildungszentrum für Familie, Umwelt und Kultur am Kloster Roggen-
„Besonders Beginnen“ zu Weiberfastnacht am Donnerstag, 12. burg lädt am Sonntag, 08. Februar 2026 ab 14 Uhr gemeinsam mit dem 
Februar 2026 um 8.30 UhrDiplom-Biologen Bernd Kurus-Nägele vom Bund Naturschutz besonders 
Spirituell in den Tag starten und der Hektik des Alltags entfliehen. Alle Familien mit Kindern dazu ein, sich auf eine spannende Spurensuche zu 
Frauen sind wieder herzlich eingeladen, den Tag mal ganz besonders zu be-begeben!
ginnen und sich ein „Frühstück für die Seele“ zu gönnen. Das Bildungs-Bei Unwettergefahr oder weniger als fünf Teilnehmenden entfällt das 
zentrum für Familie, Umwelt und Kultur am Kloster Roggenburg veranstaltet Programm ersatzlos. Eltern bzw. Begleitpersonen haben die Aufsichts-
am 12. Februar 2026 um 8.30 Uhr einen spirituellen Impuls, um in der pflicht für ihre Kinder!
Hektik des Alltags einen Moment der Ruhe zu finden. Treffpunkt ist das Bitte Kleidung und Schuhe der jeweiligen Jahreszeit und dem Wetter sowie 
Foyer im Bildungszentrum. Nach dieser besinnlichen halben Stunde besteht Thema entsprechend auswählen
die Möglichkeit, im Klostergasthof am Frauen-Frühstück teilzunehmen.Treffpunkt vor dem Waldpavillon am Parkplatz 3, Bildungszentrum
Keine Anmeldung erforderlich für „Besonders Beginnen“Kursdaten: Sonntag, 8. Februar 2026 um 14 Uhr
Für das Frauen-Frühstück ist eine Anmeldung unter Tel. (0 73 00) 9 21 Kursgebühr: Erwachsene 5 Euro, Kinder frei
92 -0 erforderlich.Leitung: Bernd Kurus-Nägele Bund Naturschutz
Kursdaten: Donnerstag, 12. Februar 2026 um 8.30 UhrKeine Anmeldung erforderlich!
Leitung: Beate Glöggler Weitere Informationen unter www.familien-umwelt-nachmittag.de
Weitere Informationen unter www.veranstaltungen.kloster-
roggenburg.de
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Donautal-Aktiv e.V. sie bei ihrem Freitod zu begleiten. Sie habe sich im Darknet eine 
Verein für Regionalentwicklung zwischen Iller und Lech entsprechende Pille besorgt. Die beiden Frauen fahren in ein abgelegenes 

Ferienhaus, in ein Naturschutzgebiet rund zwei Stunden von Manhattan 
entfernt.Donautal-Wandertrio 2026 
Dauer: 1h47; Regie: Pedro Almodóvar Angebote und Aktionen können
Darsteller*innen: Tilda Swinton, Julianne Moore, John Turturrbis 22. Februar gemeldet werden
1 Termin, 28.01.2026, Mittwoch, 20:15 - 22:07 UhrBereits im vergangenen November hatte Donautal-Aktiv e.V. erstmals über 
Donau-Lichtspiele, Leonhardstr. 4, 89362 Offingendas neue Wanderevent „Donautal-Wandertrio - gemeinsam. erLeben. ge-
Eintritt: Loge: 10,00 € Parkett: 8,00 €, nießen.“ informiert. Die Planungen für die Premiere im Mai 2026 laufen 
ermäßigt Rentner*innen: Loge 9,00 €, weiter - aktuell werden noch Angebote und Programmpunkte aus der 
ermäßigt Rentner*innen: Parkett 7,00 €, Region gesammelt.
ermäßigt Schüler*innen/Student*innen: Loge 8,00 €, 
ermäßigt Schüler*innen/Student*innen: Parkett 6,00 € (nicht rabattierbar)Vier Tage Wandergenuss

Vom 7. bis 10. Mai 2026 soll das Schwäbische Donautal vier Tage lang im 
Zeichen gemeinsamer Wander-, Natur- und Genusserlebnisse stehen. Ge-
plant sind viele kleine, stimmungsvolle Aktionen entlang der bestehenden 
Wanderwege - vom südlichen Landkreis Günzburg über die Donau-Neben-
täler bis zu den Ausläufern der Schwäbischen Alb.

Großer Erfolg beim Concertino-Wettbewerb in Gersthofen
Amelie Bühler überzeugte beim diesjährigen Concertino-Wettbewerb in Mitgestalten und Mitmachen
Gersthofen mit einer herausragenden Leistung. In ihrer Altersgruppe Gesucht werden Akteurinnen und Akteure aus der Region, die das Pro-
erreichte sie beeindrucken-de 95 Punkte und sicherte sich damit den gramm mitgestalten möchten - etwa mit geführten Wanderungen, thema-
Tagessieg.tischen Touren, Mitmachaktionen, kulinarischen Angeboten oder Gesund-
Auch Magdalena Högl konnte einen ausgezeichneten Erfolg feiern. Mit heits- und Bewegungsformaten wie Yoga-, Kneipp- oder Achtsamkeitsan-
ihrem Klarinettenspiel erspielte sie sich ebenfalls eine hervorragende geboten.
Bewertung und begeisterte Jury wie Publikum gleichermaßen.Donautal-Aktiv e.V. koordiniert das Gesamtprogramm und übernimmt die 
Durch ihre sehr guten Ergebnisse haben sich beide Schülerinnen für den gemeinsame Vermarktung und Öffentlichkeitsarbeit. Alle Angebote werden 
Verbandsentscheid qualifiziert, der in Ursberg stattfinden wird. Die Musik-unter der Dachmarke „Donautal-Wandertrio“ gebündelt.
schule gratuliert Amelie Bühler und Magdalena Högl herzlich zu diesem 
großartigen Erfolg und wünscht ihnen für den kommenden Wettbewerb Anmeldungen und Interessensbekundungen sind noch bis zum 22. 
weiterhin viel Erfolg.Februar 2026 möglich.

Weitere Informationen sowie die Möglichkeit zur Online-Meldung von 
Angeboten gibt es unter www.donautal-wandertrio.de oder direkt bei 
Donautal-Aktiv e.V. (Tel. 07325-9510110, tourismus@donautal-aktiv.de)

V0953h Offingen
Indien - Eine Rundreise durch Rajasthan bis Varanasi
Ausgangspunkt der Reise ist Dehli. 
Wolfgang Kiesecker unternimmt von dort aus eine Rundreise durch die 
Bundesstaaten Rajasthan und Uttar Radesh. In der Multivisionsshow 
tauchen wir ein in die großen Städte wie Jaipur, Jodhpur, Jaiselmeer, 
Undaipur und andere. Wir besuchen die Wüste Thar und
besichtigen die wichtigsten Paläste der ehemaligen Maharadschas sowie 
die Tempel verschiedener Glaubensrichtungen. Der Autor dokumentiert 
eines der großen weltlichen und religiösen Feste in Indien, das Pushkar-
Fest. In den Städten ist das pulsierende Leben hautnah zu erleben und in der 

Opening 2026heiligen Stadt Varanasi mischen wir uns unter die Gläubigen am Ganges. 
Für Freitag den 23.Januar 2026 gibt es noch Tickets an der Abendkasse. Abgerundet wird der Vortrag durch kurze Ausflüge in die Geschichte und 

politische Entwicklung des Landes.
Weitere Informationen erhalten Sie immer montags von 09:00 bis 11:30 Wolfgang Kiesecker
Uhr und donnerstags von 12:00 bis 14:30 Uhr im Büro der Musikschule. 1 Termin, 27.01.2026, Dienstag, 19:00 - 20:30 Uhr
Telefonisch erreichen Sie uns unter der Nummer 08224 969724 oder online Klaiberhaus, Leonhardstraße 1, 89362 Offingen
unter https://vgem-offingen.de/musikschule/informationen/Eintritt: 6,00 €

Anmeldung empfohlen
Klaus Schlander
Musikschulleiter F031h Offingen - Film des Monats Januar

The Room Next Door (Spanien, 2024, Komödie/Drama)
Die Schriftstellerin Ingrid signiert in New York ihr neues Buch über den Tod, 
"On Sudden Deaths", als plötzlich eine Bekannte vor ihr steht. Die beiden 
sprechen kurz. Die Bekannte erwähnt Ingrids alte Freundin Martha, sagt, 
dass diese mit unheilbarem Gebärmutterkrebs im Sterben liege. Ingrid ist 
bestürzt. Spontan beschließt sie, Martha im Krankenhaus zu besuchen. 
Nach ein paar Minuten des Films begegnen sich die Frauen, beide Anfang 
60. Überrascht, überwältigt, aber bald auch vertraut in der alten Bereit-
schaft, tiefgehende Gespräche zu führen. Martha bittet Ingrid schließlich, 
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alkoholische Getränke sicherzustellen. Diese Maßnahmen dienen der 
Sicherheit aller Besucherinnen und Besucher und sollen zu einem friedli-
chen und fröhlichen Feiern beitragen.
An der Aufstellungs- und Umzugsstrecke empfiehlt es sich erfahrungs-
gemäß, das Wegräumen von Mülltonnen und Dekorationsgegenständen, 
falls diese leicht erreichbar sind. Die Abschlussveranstaltung wird wieder 
in der Mindelhalle stattfinden. 
Für die Verkehrsbeeinträchtigungen sowie den voraussichtlich erhöhten 
Lärmpegel entlang der Umzugsstrecke und im Umfeld der Mindelhalle bitte 
ich herzlich um Ihr Verständnis.
Ich danke Ihnen für Ihre Rücksichtnahme und wünsche allen Beteiligten 
einen schönen, sicheren und fröhlichen Faschingsumzug.

Mit besten Grüßen
Ihr
Thomas Wörz
Erster Bürgermeister

Der Markt Offingen erlässt gem. Art. 23 Abs. 1 LStVG (Bayerisches Lan-
desstraf- und Verordnungsgesetz) zur Vermeidung von Gefahren, die an-
lässlich des Faschingsumzuges und der damit zusammenhängenden Veran-
staltung am 01.02.2026 entstehen können und nicht durch die Erlaubnis 
nach § 29 Abs. 2 StVO berücksichtigt werden, folgende

Allgemeinverfügung:
1. Am Sonntag, den 01.02.2026 von 11:00 Uhr bis Montag, den 02.02.2026 
um 05.00 Uhr werden für alle öffentlichen Verkehrsflächen des Marktes 
Offingen (im folgenden „Veranstaltungsbereich“ genannt), einschließlich 
des Tankstellenareals
- ausgenommen die für öffentliche Vergnügungen durch den Markt 
Offingen eigens nach Art. 19 LStVG zugelassenen Veranstaltungs-
flächen  (Flst.-Nr. 1772, Gem. Offingen -  Mindelhalle und Parkplatz 
Mindelhalle) nachstehende Anordnungen getroffen:
1.1 Der Veranstalter des Faschingsumzuges und der damit zusammen-
hängenden Veranstaltungen, Teilnehmer, Besucher sowie Passanten haben 
sich so zu verhalten, dass niemand gefährdet, geschädigt oder mehr als 
nach den Umständen unvermeidbar behindert oder belästigt wird.
1.2. Es ist verboten, erkennbar alkoholisiert oder unter Drogeneinfluss 
stehend den Veranstaltungsbereich zu betreten oder sich dort aufzuhalten.

Faschingsumzug 2026 1.3 Es ist verboten, beim Betreten des Veranstaltungsbereichs Spirituo-
sen bzw. spirituosenhaltige Getränke mit sich zu führen oder im Veran-

Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger, staltungsbereich zu konsumieren. Dies gilt ebenso für Personen, die sich 
bitte beachten Sie, dass anlässlich des Offinger Faschingsumzuges am dort bereits zu Beginn des in Nr. 1 genannten Zeitraums aufhalten.
Sonntag, den 01.02.2026, während der Zeit von 11.00 Uhr bis ca. 18.00 1.4 Es ist verboten, im Veranstaltungsbereich Spirituosen oder spirituo-
Uhr mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen ist. Der Faschingsumzug startet senhaltige Getränke an Dritte zu verkaufen (Straßenverkauf). 
um 13:30 Uhr. 1.5  Es ist verboten, im Veranstaltungsbereich Behältnisse aus zerbrech-
Während des genannten Zeitraums sind die Bahnhofstraße, Hauptstraße, lichem, splitterndem oder harten Material, wie Glasflaschen, Gläser oder 
Marktstraße, Steigstraße, die Donaustraße, Unterdorfstraße, der Kraut- Krüge mitzuführen. Dies ist sowohl von den Besuchern, den teilnehmenden 
gartenweg sowie der Pfarrer-Portenlänger-Platz in Offingen für den Durch- Gruppen, wie auch vom Veranstalter einzuhalten.
gangs- und Anlieferverkehr gesperrt. 1.6 Für das Begleitpersonal der Umzugsgruppen gilt ein absolutes Alko-
Die Zufahrt für die Gäste des Landgasthofes Krone ist über die Hauptstraße holverbot.
aus Richtung ARAL-Tankstelle bis 12.00 Uhr möglich. 1.7 Das Abspielen von Musik auf den Wagen der teilnehmenden Gruppen 
Ebenfalls ist in dieser Zeit die Zufahrt zur Leonhardstraße sowie zum Gebiet ist eine Stunde vor Beginn des Umzuges im Aufstellungsbereich in erträg-
Am Steinbrunnen, Steckengasse, Waltergasse, Pfarrer-Miller-Straße und lichem Maße gestattet. Das Abspielen von Musik auf den Wagen der 
Kirchenweg für den Durchgangs- und Anlieferverkehr gesperrt. Sollten Sie teilnehmenden Gruppen nach dem Faschingsumzug wird untersagt 
Ihr Fahrzeug an diesem Tag dringend benötigen, bitte ich Sie darum, dieses (siehe Punkt 4 unter Gründe).
rechtzeitig außerhalb der gesperrten Bereiche abzustellen. 1.8 Die Faschingsgesellschaft OFFONIA e.V. wird verpflichtet im Vorfeld 
Der Anlieferverkehr auf den restlichen Strecken ist zulässig. Ich bitte jedoch des Umzuges eine Teilnehmerliste mit den entsprechenden Wagennum-
sehr herzlich, aufgrund des zu erwartenden hohen Fußgängeraufkommens mern und einem Ansprechpartner, der am Umzug auch anwesend ist mit 
im gesamten Veranstaltungsbereich auf unnötigen motorisierten Verkehr zu der dazugehörigen Handynummer zu erstellen und diese der Polizei-
verzichten. Gleichzeitig werden die Anwohnerinnen und Anwohner gebe- inspektion Burgau und der Verwaltungsgemeinschaft Offingen zur Ver-
ten, den Schlehbachweg, Kapellenweg und Landstroster Weg zu achten, da fügung zu stellen. 
Rettungsfahrzeuge diese Wege im Notfall ungehindert passieren können 1.9 Der Markt Offingen überträgt das Hausrecht (z. B. zur Erteilung von 
müssen. Platzverweisen) für die Mindelhalle und den Parkplatz der Mindelhalle auf 
Ich weise darauf hin, dass während der Veranstaltung das Mitführen von die Vertreter der Offonia (Herr Armin Lenhart (+49 151 40336220) / Frau 
spirituosenhaltigen Getränken per Allgemeinverfügung des Marktes Offin- Monika Schlosser (+49 151 23081916) / Herr Andreas Keis (+49 151 54 
gen verboten ist. Polizei, Securitykräfte sowie die Ordner der Faschingsge- 787 037) / Frau Cornelia Weishaupt (+49 152 21747238) und auf das ein-
sellschaft Offonia sind berechtigt, Taschenkontrollen durchzuführen und gesetzte Sicherheitspersonal. 
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1.10 Die Faschingsgesellschaft OFFONIA e. V. muss im Vorfeld der Veran- Nicht selten handelte es sich bei den in den vergangenen Jahren durch die 
staltung durch Foto- bzw. Videoaufnahmen die Umzugsstrecke dokumen- Rettungskräfte zu versorgenden Verletzungen um Schnittverletzungen, wel-
tieren, unter anderem die Mauer der BWF Gruppe, sowie den Zustand der che von Glasscherben herrührten. Diese Gefahr soll durch das nun festge-
Mindelhalle und des Parkplatzes der Mindelhalle vor der Veranstaltung. legte Verbot, Behältnisse aus zerbrechlichem, splitterndem oder hartem 
1.11 Damit die Maßnahmen der Allgemeinverfügung bezüglich der Punkte Material, wie Glasflaschen, Gläser oder Krüge mitzuführen (Nr. 1.5), ver-
1.3 - 1.5 kontrolliert werden können, ist durch ein Security-Unternehmen hindert werden.  
eine strenge Eingangskontrolle durchzuführen. Die beauftragte Security- 4. In den vergangenen Jahren war auf Grund der sehr lauten Musik auf den 
Firma sowie die Namen der von der Firma eingesetzten Mitarbeiter und die teilnehmenden Umzugswagen vor und nach dem eigentlichen Umzug eine 
Namen der ehrenamtlichen Ordner sind der Verwaltungsgemeinschaft Einsatzleitung durch die Polizei nicht möglich. Auch wäre es im Bedarfsfall 
Offingen und der Polizeiinspektion zu nennen. Folgende Eingänge sind durch nicht möglich gewesen, Rettungsdienste oder Verstärkung anzufordern. 
die Faschingsgesellschaft OFFONIA e.V. mit einem Bauzaun abzusperren Aufgrund dieser Tatsache wird ein Musikverbot nach dem Umzug 
und mit mindestens zwei Sicherheitsposten, darunter mindestens einer, angeordnet (1.7).
einer Securityfirma gestellt werden: 5. Die Anordnungen unter Nr. 1 des Tenors hat der Markt Offingen im 

- Bahnhofstraße im Bereich der Leonhardkapelle pflichtgemäßen Ermessen unter Beachtung des Grundsatzes der Verhält-
- Bahnhofstraße im Bereich des Lebensmitteldiscounter Penny-Markt nismäßigkeit erlassen. Das Interesse der Veranstalter, Teilnehmer, Besu-
- Donaustraße im Bereich der Unterführung cher sowie Passanten an einem möglichst uneingeschränktem Alkohol-

1.12 Die Auflagen/Absprachen des Aktenvermerks über die Besprechung verkauf bzw. -genuss im Veranstaltungsbereich muss demnach hinter dem 
zur Verbesserung der öffentlichen Sicherheit auf dem Offinger Faschings- Interesse der Allgemeinheit an einer wirksamen Abwehr von Gefahren für 
umzug am Donnerstag, den 17.11.2025 sind Bestandteil dieser Allgemein- Leben, Gesundheit, Eigentum und Besitz zurückstehen. Es gilt nicht zuletzt, 
verfügung. den Faschingsumzug insgesamt wieder familien- und kinderfreundlicher zu 

gestalten.
2.  Die sofortige Vollziehung der Nr. 1 dieser Allgemeinverfügung wird ange- 6. Die Anordnung der sofortigen Vollziehung hat ihre Rechtsgrundlage in § 
ordnet. 80 Abs. 2 Nr. 4 VwGO. Sie liegt im öffentlichen Interesse, weil aufgrund der 

erwarteten großen Besucherzahl konkrete Gefahren für die in Art. 23 Abs. 1 
3. Verwaltungskosten werden nicht erhoben. LStVG genannten Rechtsgüter bestehen, wenn die mit dieser Allgemein-

verfügung getroffenen Anordnungen nicht eingehalten werden. 
4. Hinweise: Es muss daher gewährleistet werden, dass selbst bei Einlegung von 
4.1 Mit Geldbuße kann belegt werden, wer den vollziehbaren Anord- Rechtsmitteln, die getroffenen Anordnungen zur Anwendung kommen und 
nungen unter Nr. 1 zuwiderhandelt (Art. 23 Abs. 3 LStVG). eingehalten werden. 
4.2 Die Polizei ist berechtigt, diese Allgemeinverfügung mit den zuge- Demgegenüber hat das bloße Individualinteresse der Veranstalter, Teilneh-
lassenen polizeilichen Maßnahmen und Zwangsmitteln durchzusetzen. Zur mer, Besucher sowie Passanten an der Durchführung der Veranstaltungen 
Unterbindung von Zuwiderhandlungen können daher z. B. Platzverweise ohne die durch etwaige Rechtsbehelfe angegriffenen Anordnungen 
ausgesprochen, mitgeführte Spirituosen bzw. spirituosenhaltige Getränke zurückzustehen.
entsorgt oder Personen in Gewahrsam genommen werden. Die Fortsetzung 7. Die Kostenfreiheit dieser Allgemeinverfügung beruht auf Art. 3 Abs. 1 
verbotener Handlungsweisen kann mit unmittelbarem Zwang nach den Satz 1 Nr. 2 des Kostengesetzes (KG).
Vorschriften des PAG (Polizeiaufgabengesetz) verhindert werden. 
4.3 Der Veranstalter ist verpflichtet, die Teilnehmer (Faschingswagen, - Rechtsbehelfsbelehrung:
gruppen, etc). am Umzug zumindest stichpunktartig auf die Einhaltung der Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner 
für sie geltenden Vorschriften zu kontrollieren. Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem Bayerischen Verwaltungs-

gericht in Augsburg, Postfachanschrift: Postfach 11 23 43, 86048 
G r ü n d e: Augsburg, Hausanschrift: Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg schrift-
1. Der Markt Offingen ist gem. Art. 23 Abs. 1 LStVG, Art. 3 Abs. 1 Nr.1 lich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz 
BayVwVfG (Bayerisches Verwaltungsverfahrensgesetz) zum Erlass der zugelassenen1 Form.
Anordnungen sachlich und örtlich zuständig. Sie wird hier als Sicher-
heitsbehörde für eine rein örtliche Angelegenheit tätig und hat die Aufgabe, Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 

1 Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zuge-die öffentliche Sicherheit und Ordnung durch Abwehr von Gefahren 
lassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere Informationen zur aufrecht zu erhalten. 
elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der 2. Rechtsgrundlage für diese Allgemeinverfügung ist Art. 23 Abs. 1 LStVG. 
Internetpräsenz der Bayerischen VerwaltungsgerichtsbarkeitDanach können die Gemeinden für Ansammlungen einer größeren Anzahl 
(www.vgh.bayern.de). von Menschen zur Verhütung von Gefahren für Leben, Gesundheit, 
Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten Sittlichkeit, Eigentum oder Besitz Anordnungen für den Einzelfall treffen. Bei 
infolge der Klageerhebung eine Verfahrensgebühr fällig.dem im Markt Offingen am 01.02.2026 stattfindenden Faschingsumzug und 

der damit zusammenhängenden Veranstaltung, zu dem mehrere hundert 
Offingen, den 07.01.2026Besucher erwartet werden, handelt es sich um eine solche Menschenan-
Markt Offingensammlung im Sinne des Art. 23 Abs. 1 LStVG. 

3. Um einen sicheren Ablauf der Veranstaltungen zu gewährleisten, sind die 
gez.Anordnungen unter Nr. 1 des Tenors geboten. Aus den Erfahrungen der 
Thomas Wörzvergangenen Jahre muss davon ausgegangen werden, dass es auch beim 
1. Bürgermeisterdiesjährigen Faschingsumzug und den damit zusammenhängenden Veran-

staltungen insbesondere unter Jugendlichen und jungen Heranwachsen-
den zu ungezügeltem Alkoholkonsum kommen wird. So mussten in vergan-
genen Jahren bei entsprechenden Veranstaltungen regelmäßig Personen 
aufgrund ihres Alkoholkonsums vom Sanitätsdienst versorgt oder in Polizei-
gewahrsam genommen werden; daneben kam es zu einer nicht unerheb-
lichen Zahl alkoholbedingter Körperverletzungen und Sachbeschädigungen. 
Problematisch war zudem, dass viele Personen bereits größere Mengen 
Spirituosen oder spirituosenhaltige Getränke in den Veranstaltungsbereich 
mitbrachten und damit eine kontrollierte Abgabe durch die Veranstalter 
nicht mehr möglich war. 
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Datum  Veranstalter Veranstaltungsort
Veranstaltung

26.01.2026 Seniorentanz Klaiberhaus
von 10:00 - 11:30 Uhr

26.01.2026 CSU - Vortrag Erbrecht Sportheim
19.00 Uhr

27.01.2026 VHS-Vortrag Klaiberhaus
Indien: Eine Rundreise durch Rajasthan bis Varanasi

28.01.2026 Seniorencafe Schützenstüberl Klaiberhaus

31.01.2026 Repair Cafe Bahnhof Offingen
derzeit keine Anmeldungen mehr möglich

01.02.2026 Offonia Offingen
Faschingsumzug

Kinoprogramm für die Woche vom 22.01.2026 bis 28.01.2026
Extrawurst Do., 18.00 Uhr; 20.15 Uhr

Fr., 18.00 Uhr; 20.15 Uhr
Sa., 15.45 Uhr; 18.00 Uhr
20.15 Uhr
So., 15.45 Uhr; 18.00 Uhr
20.15 Uhr
Mo., 18.00 Uhr; 20.15 Uhr
Di., 18.00 Uhr; 20.15 Uhr
Mi., 18.00 Uhr

Checker Tobi 3 - Die heimliche Herrscherin der Erde
Do., 16.00 Uhr; Fr., 16.00 Uhr
Sa., 13.30 Uhr; So., 13.30 Uhr
Mo., 16.00 Uhr; Di., 16.00 Uhr
Mi., 16.00 Uhr

Der Held vom Bahnhof Friedrichsstraße
So., 11.00 Uhr

The Room Next Door Mi., 20.15 Uhr

Dominikus-Zimmermann-Realschule
Willkommen in der 5. Klasse!
Auf welche Schule geht es nach der 4. Klasse?
Die beste Zeit also, sich die DZRS vor Ort anzuschauen.
Die Dominikus-Zimmermann-Realschule Günzburg lädt alle Viertklässlerinnen 
und Viertklässler sowie deren Eltern/Erziehungsberechtigte herzlich zur 
Infoveranstaltung ein:
Datum: 05.03.2026 Zeit: 17:00 -19:30 Uhr
Nach der Begrüßung um 17:00 Uhr besteht die Möglichkeit, das Schulhaus 
sowie Klassenund Fachräume zu besichtigen. Lehrkräfte und Realschüler-
/innen stellen die einzelnen Fächer vor und bieten Schnupperangebote an. 
Ab 18:15 Uhr erhalten die Eltern/Erziehungsberechtigte wichtige Informa-
tionen zum Übertritt und zur Schule wie Ganztagesangebot, Inklusionsprofil, 
Förderkurse, Lerntutoren, unserem Schulhund, Theater-/Eishockey-/Kreativ-
/Schulband- …. AG. 
Währenddessen dürfen die Kinder an weiteren Aktionen teilnehmen. 
Wir freuen uns auf alle Kinder, die im nächsten Schuljahr an die DZRS 
übertreten möchten.
Weitere Informationen zum Übertritt finden Sie auf unserer Internetseite: 

Kontakt: Dominikus-Zimmermann-Realschule, 
Staatiche Realschule Günzburg
Rebaystr. 9, 89312 Günzburg
Tel.: 08221 93049-0, E-Mail: sekretariat@dzrs.lkgz.schule
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